
Sondervereinbarung Strom

*In den Preisen sind alle Preiselemente inkl. USt enthalten. Sollte sich die EEG-Umlage, die Strom- oder
Umsatzsteuer ändern, so werden die Preise entsprechend angepasst. Für die übrigen Nettopreiselemente
gilt eine Preisgarantie bis 30.11.2014.

Der Wechselprozess im Überblick

1. Antragstellung
-

2. Kündigung beim aktuellen Versorger
-

3. Belieferung durch NaturEnergie
-

Online auf
der Antrag aus dem "Sport-Report" ausfüllen, unterschreiben und an IBS schicken oder in der Geschäftsstelle des SCP abgeben.

- Oder Antrag von IBS schicken lassen, Antrag ausfüllen, unterschreiben und an IBS zurück schicken oder beim SCP abgeben.
- Oder Rechnung Ihres aktuellen Stromversorges faxen/ schicken an:

-
Der ausgefüllte Antrag wird dann zu Ihnen geschickt. Diesen Antrag unterschreiben und zuück an IBS schicken oder in der

Geschäftsstelle des SCP abgeben..

Wenn Ihr Antrag vorliegt, kündigt NaturEnergie Ihren bestehenden Vertrag und meldet Sie beim Energieversorger und
Netzbetreiber um.

- Ihr Stromversorger & der Netzbetreiber bestätigen innerhalb von ca. 6 Wochen die Kündigung.

Sobald alle Bestätigungen beim neuen Versorger vorliegen, erhalten Sie ein Begrüßungsschreiben .
- Die Belieferung kann zum nächsten Ersten aufgenommen werden.

Timo Dummer * -Intelligent Business Solutions*
Mühlenkamp 2 - 24111 Kiel - Fax: 0431 / 69 69 787 - e-mail: management@v-kh.de mobil: 0172 / 41 41 788

IBS

www.hamburger-sportfreunde-naturenergie.de
- O

Natürliche Energie - und wie einfach es ist, einen persönlichen Beitrag zu leisten

Das Erdbeben in Japan, der anschließende Tsunami und dessen Auswirkungen haben die Welt verändert.
Das Leid der Menschen und die Zerstörung des Landes erreichte kaum vorstellbare Ausmaße. Die Menschen reagierten
sehr verschieden. Weltweit änderten sich jedoch neue Vorstellungen, wie Energiepolitik umzusetzen ist.

Der Wunsch der Menschen ist Energie zu nutzen welche im Falle einer Störung keine umfassenden Auswirkungen auf
das gesamte Ökosystem haben, welche keine Endlager brauchen, weil sie keine radioaktiven Nebenprodukte erzeugen
und deren Kosten für jeden Nutzer klar kalkulierbar sind, auch in Zukunft, für Ihre Kinder.

Der “SC Poppenbüttel von 1930 e.V.” hat für sich als Verein einen vorteilhaften Stromlieferungs-Rahmenvertrag mit
dem Unternehmen „NaturEnergie AG“ geschlossen. Sie als Mitglieder können ein Stück Umweltpolitik gestalten und sich
langfristig einen konstanten Strompreis sichern.
Als regional verankerte Unternehmensgruppe mit über 100-jähriger Tradition ist sich die „NaturEnergie AG“ ihrer Verantwortung
gegenüber den Menschen und der Umwelt nicht nur bewusst – sie nimmt diese vielmehr auf den unterschiedlichsten Ebenen
wahr. Dazu gehören stetiges Engagement für die Ökologie, der Ausbau des Umweltmanagementsystems, das Sponsoring
von Kultur und Sport, aber auch Unterstützung von Schülern und Schulprojekten.

Mitglieder zu Hause/ Privathaushalte:
Grundpreis: 7,74 Euro/ Mon. inkl. USt.*

Verbrauchspreis: 23,50 Ct/ kWh inkl. Ust.*

Können beim Wechsel Probleme auftreten?
- Der Wechsel ist völlig unproblematisch, denn er passiert unbemerkt.
- Durch die gesetzlich geregelte Versorgungsgarantie können keinesfalls Zeiträume ohne Stromversorgung entstehen.
- Es müssen keine Leitungen oder Geräte neu angeschafft/ ausgetauscht werden.
- Der Wechsel ist einfach und schnell.

- Strom aus 100 % Wasserkraft, überwiegend aus Deutschland

-

- Energiepreisgarantie über 3 Jahre - bis 30.11.2014*

- einfache Umstellung

- es nützt Ihrem Verein

- NaturEnergie übernimmt den Wechselprozess

- für jeden Vertrag erhält ihr Verein Unterstützung

Zertifikat vom TÜV-Nord zur Bestätigung der Stromqualität.

keine CO2-Emissionen, kein radioaktiver Abfall bei Stromerzeugung

Der Rahmenvertrag beinhaltet für die Mitglieder:

Timo Dummer
-Intelligent Business Solutions

Mühlenkamp 2 - 24111 Kiel
Fax: 0431 / 69 69 787
e-mail: management@v-kh.de
mobil: 0172 / 41 41 788

IBS



Stromliefervertrag für Mitglieder des 
SC Poppenbüttel 
Qualitätsstrom der Marke NaturEnergie  
Zu 100% in Wasserkraftwerken regenerativ und ohne CO2-Emissionen produziert 

Verbrauchspreis pro 
kWh 

Monatlicher 
 Grundpreis 

netto*/brutto netto*/brutto 

 
Für meinen Haushalt wähle ich 
folgenden Stromliefervertrag 

Cent Euro 

q NaturEnergie Haushalt SC Poppenbüttel 19,75 / 23,50 6,50 / 7,74 

 Nettopreisgarantie** bis 30.11.2014 
 Mindestvertragslaufzeit 2 Jahre 
*  zzgl. jeweils Umsatzsteuer (z. Zt. 19%) 
** Stromsteuer (z.Zt. 2,05 ct/kWh netto) sowie die Belastung aus dem Erneuerbare-Energien Gesetz – EEG (2011: 3,53 ct/kWh netto) sind im 
 Verbrauchspreis enthalten. Ändert sich die Stromsteuer oder die EEG-Belastung, wird diese Änderung bei den Nettopreisen berücksichtigt. 
 Die EEG-Belastung wird auf der Internetseite http://www.eeg-kwk.net/cps/rde/xchg/eeg_kwk/hs.xsl/484.htm veröffentlicht. 
 

 

 
Auftraggeber und Postanschrift 
Vertragspartner/Name1 ____________________________ 

Vertragspartner/Name2 ____________________________ 

Straße, Hausnummer ____________________________ 

Postleitzahl, Ort ____________________________ 

Geburtsdatum ____________________________ 

Telefon ____________________________ 

E-Mail ____________________________ 

 
Lieferanschrift, falls abweichend von Postanschrift 

Straße, Hausnummer ____________________________ 

Postleitzahl, Ort ____________________________ 

 
Angaben zu Ihrem Stromverbrauch 
Zählernummer ____________________________ 

Name bisher. Lieferant ____________________________ 

Kd-Nr. bisher. Lieferant ____________________________ 

Vorjahres-Verbrauch ________________________kWh 

ggf. Kopie der letzten Jahres-Stromrechnung beifügen 
 
Zahlungsweise 
Die Zahlung kann per Einzugsermächtigung oder Überwei-
sung erfolgen. NaturEnergie AG empfiehlt, die folgende 
Einzugsermächtigung zu erteilen. 
Ich ermächtige NaturEnergie AG hiermit widerruflich, fällige 
Abschlags- und Zahlungsbeträge von folgendem Konto 
einzuziehen: 

Geldinstitut ____________________________ 

Bankleitzahl ____________________________ 

Kontonummer ____________________________ 

Kontoinhaber ____________________________ 

Gewünschter Vertragsbeginn 

qNächstmöglicher Termin 

qAnderer Termin ______________       qEinzug/Umzug 
 
q Ich erkläre mich einverstanden, dass die 
NaturEnergie AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen 
meine personenbezogenen Daten auch zur Unterstützung der 
Kundenbeziehung – insbesondere für Markt- und Meinungsfor-
schung oder zur Verbesserung der Services - verarbeitet oder 
nutzt. Ich bin außerdem einverstanden, dass die NaturEnergie 
AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen mich zukünftig 
schriftlich, telefonisch oder per E-Mail über weitere Produkte 
und Dienstleistungen informieren darf. 

Auftrag + Vollmacht 
Ich beauftrage NaturEnergie AG mit der Lieferung von elektrischer 
Energie in Höhe meines Gesamtbedarfs für die hier genannten 
Kundenanlagen. 
Ich bevollmächtige NaturEnergie AG, meinen bestehenden Stromlie-
ferungsvertrag bei meinem derzeitigen Stromlieferanten zu kündigen 
und die für meine Stromlieferung nötigen Verträge mit dem zustän-
digen Netzbetreiber zu schließen. 

 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerru-
fen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, 
jedoch nicht vor Lieferbeginn und auch nicht vor Erfüllung unserer 
Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 
Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten 
an: NaturEnergie AG, Am Wasserkraftwerk 49, 79639 Grenzach-
Wyhlen, Mail: service@naturenergie.de, Fax: 07624 9080-3322 
 

Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfange-
nen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen 
(z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene 
Leistung ganz oder teilweise nicht zurückgewähren, müssen Sie uns 
insoweit ggf. Wertersatz leisten. Verpflichtungen zur Erstattung von 
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. 
Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklä-
rung, für uns mit deren Empfang. 
 
 
_______ ____________________ 
Datum Unterschrift

  

http://www.eeg-kwk.net/cps/rde/xchg/eeg_kwk/hs.xsl/484.htm
mailto:service@naturenergie.de


 

Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Stromversorgung von Endkunden ohne Leistungsmessung durch 
NaturEnergie AG (NEAG)  
1. Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen 
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für Kunden ohne Leis-
tungsmessung regeln das zwischen dem Kunden und NEAG begründete 
Kundenverhältnis hinsichtlich der Stromversorgung der im Auftrag genannten 
Abnahmestelle. 
(2) Änderungen und Nebenabreden zu den AGB sind nur dann wirksam, wenn 
sich NEAG damit schriftlich einverstanden erklärt hat. Abweichende AGB des 
Kunden gelten nicht. Sie finden auch dann keine Anwendung, wenn NEAG 
ihnen nicht ausdrücklich widerspricht. 
(3) NEAG ist berechtigt, diese AGB zu ändern, wenn eine für die Vertragspar-
teien unvorhersehbare Veränderung der rechtlichen oder tatsächlichen Lage 
eintritt, auf deren Eintritt NEAG keinen Einfluss hat, oder wenn eine oder 
mehrere Klauseln dieser AGB durch eine Gesetzesänderung oder ein rechts-
kräftiges Gerichtsurteil unwirksam geworden sind oder zu werden drohen und 
diese Veränderung zu einer nicht unbedeutenden Störung der von den Partei-
en bei Vertragsschluss zu Grunde gelegten Interessenlage führt. Geändert 
werden können dabei jeweils nur diejenigen Bestimmungen, deren Änderung 
im Sinne dieser Bestimmung notwendig ist. Durch die geänderten Bestim-
mungen darf der Kunde gegenüber denjenigen Regelungen, die sie ersetzen, 
nicht wesentlich benachteiligt werden. NEAG wird dem Kunden die Änderun-
gen mindestens sechs Wochen vor deren Gültigkeit schriftlich mitteilen. Der 
Kunde ist berechtigt, den Änderungen innerhalb von vier Wochen nach Erhalt 
der Änderungsmitteilung schriftlich gegenüber NEAG zu widersprechen. Auf 
das Widerspruchsrecht wird der Kunde in der Änderungsmitteilung gesondert 
hingewiesen. 

2. Zustandekommen des Kundenverhältnisses, Beginn der Stromliefe-
rung 

(1) Der Stromlieferungsvertrag kommt mit dem Zugang der Auftragsbestäti-
gung von NEAG beim Kunden, spätestens jedoch mit der Aufnahme der 
Stromlieferung, zustande. NEAG behält sich das Recht eines Bonitätschecks 
des Kunden vor und kann die Annahme des Auftrags bei unzureichender 
Bonität verweigern. 
(2) Der Beginn der Stromlieferung durch NEAG wird dem Kunden schriftlich 
angezeigt, sobald NEAG die notwendigen Bestätigungen vom örtlichen Netz-
betreiber und Vorversorger des Kunden vorliegen. 
3. Preisanpassung 
(1) Änderungen der Preise erfolgen entsprechend §§ 5 Abs. 2 und 20 Abs. 1 
StromGVV: 
(2) Änderungen der Preise werden jeweils zum Monatsbeginn und erst nach 
brieflicher Mitteilung wirksam. Die briefliche Mitteilung muss mit einer Ankün-
digungsfrist von mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung 
erfolgen. NEAG ist verpflichtet, zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich 
mit der brieflichen Mitteilung die Preisänderung auf ihrer Internetseite 
www.naturenergie.de zu veröffentlichen. 
(3) Der Kunde ist im Falle einer Preisänderung nach Ziffer 3 Absatz 2 
berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Wirksam-
werden der Preisänderung zu kündigen. Die Kündigung muss in Text-
form erfolgen.  
(4) Preisänderungen werden demjenigen Kunden gegenüber nicht wirksam, 
der bei einer fristgemäßen Kündigung des Vertrages die Einleitung eines 
Wechsels des Versorgers durch entsprechenden Vertragsschluss innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Kündigung nachweist. 
(5) Auf das Kündigungsrecht wird NEAG den Kunden in der brieflichen Mittei-
lung nochmals explizit hinweisen.  

4. Ablesung, Abrechnung und Abschlagszahlungen  
(1) Die Abrechnung erfolgt auf Basis der jeweiligen Zählerstände der Abnah-
mestelle. Der Kunde liest auf Wunsch von NEAG seinen Zählerstand selbst ab 
und teilt diesen unter Angabe des Ablesedatums NEAG schriftlich mit. Kommt 
der Kunde dieser Verpflichtung nicht nach, kann NEAG den Verbrauch schät-

zen oder rechnerisch ermitteln oder einen Dritten mit der Ablesung beauftra-
gen. Die dadurch verursachten Kosten trägt der Kunde. Der Kunde gestattet 
einem Beauftragten von NEAG nach vorheriger Anmeldung den Zutritt zu 
seinen Räumen, soweit dies für die Ablesung der Messeinrichtung erforderlich 
ist.  
(2) Sofern nichts anderes vereinbart ist, berechnet die NEAG innerhalb eines 
Abrechnungszeitraumes, der zwölf Monate nicht wesentlich überschreiten 
sollte, monatliche oder zweimonatliche Abschlagszahlungen. Die Höhe der 
Abschlagszahlung wird entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechne-
ten Zeitraum berechnet. Ändert sich der Strompreis gem. Ziffer 3, so können 
die nach der Änderung anfallenden Abschlagszahlungen entsprechend ange-
passt werden. 

5. Zahlung und Verzug 
(1) Rechnungen von NEAG werden zu dem auf der Rechnung angegebenen 
Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsauffor-
derung fällig.  
(2) Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden ist NEAG berechtigt, vorbe-
haltlich der Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens, Ver-
zugszinsen in gesetzlicher Höhe in Rechnung zu stellen. NEAG ist weiterhin 
berechtigt, die durch Zahlungsverzug entstandenen Mahnkosten pauschal, 
derzeitig mit je vier Euro (€ 4,--) sowie im Falle eines Einzugsversuchs durch 
einen Inkassobeauftragten mit je fünfundzwanzig Euro (€ 25,--) zu berechnen. 
Dem Kunden ist ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass NEAG im Einzell-
fall kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. Für jeden Einsatz eines 
Beauftragten des Netzbetreibers zur Einstellung oder Wiederaufnahme der 
Versorgung ist an NEAG zu bezahlen, was NEAG vom Netzbetreiber in 
Rechnung gestellt wird.  
6. Haftung 
(1) Bei Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten in der Stromversorgung ist, 
soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des 
Netzanschlusses handelt, NEAG von der Leistungspflicht befreit. 
(2) NEAG ist verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen unverzüglich über die 
mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammenhängen-
den Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie NEAG bekannt sind oder 
von NEAG in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. 
(3) Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 
7. Vertragslaufzeit, Kündigung, Umzug des Kunden 
(1) Der Vertrag endet frühestens nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit 
(siehe Stromvertrag) zum Monatsende. Der Vertrag verlängert sich jeweils um 
die Mindestvertragslaufzeit, höchstens jedoch jeweils um zwölf Monate, sofern 
er nicht jeweils vor Ablauf von einem der Vertragspartner mit einer Frist von 
drei Monaten zum Monatsende in Textform (also z.B. per Brief, Fax oder E-
Mail) gekündigt wird. 
(2) Durch den Wechsel des Stromlieferanten entstehen dem Kunden seitens 
NEAG keine Kosten. Der Wechsel ist von dem Kunden rechtzeitig vorher in 
die Wege zu leiten.  
(3) Der Stromlieferungsvertrag endet bei einem Umzug des Kunden nicht. Der 
Kunde ist verpflichtet, die Angaben zu seiner neuen Lieferanschrift unverzüg-
lich mitzuteilen. 
8. Schlussbestimmungen 
NEAG kann ihre Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf ein anderes 
Unternehmen übertragen. NEAG oder das übernehmende Unternehmen 
werden den Kunden hierüber mindestens drei Monate im Voraus informieren. 
Dem Kunden steht für den Fall der Vertragsübernahme das Recht zu, den 
Vertrag innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der Information gemäß Satz 2 
mit Wirkung auf den Zeitpunkt der geplanten Vertragsübernahme zu kündigen.  
 
Stand: 15. Januar 2010  

 
NaturEnergie AG ▪ Sitz der Gesellschaft: Am Wasserkraftwerk 49 ▪ 79639 Grenzach-Wyhlen 

Registergericht: Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 412871,  
Vorstand: Achim Geigle ▪ Aufsichtsratvorsitzender: Martin Steiger 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Stromkennzeichnung gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz  
 

 

http://www.naturenergie.de

